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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/19/13938
öffentlich
24.10.2019
Mertins, Carola

Beschluss über den Entwurf und die Auslegung der 2. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow hat in ihrer Sitzung am 30.01.2019 beschlos-
sen, den Flächennutzungsplan zu ändern (2. Änderung).
Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes steht im Zusammenhang mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 13 „Zierow Strand“.
Durch die Änderung des FNP werden die Planungen der Gemeinde Zierow in Übereinstim-
mung gebracht.
Der Vorentwurf der 2. Änderung des FNP wurde öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. Die 
berührten Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt. Die Auswertung der Stellungnahmen 
wird als Anlage zum Beschluss genommen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt:

1. Die Entwürfe der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung werden 
in den vorliegenden Fassungen gebilligt.

2. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen.

3. Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu beteiligen 
und über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):
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Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Entwurfsunterlagen u. Stellungnahmen
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 Verfahrensvermerke: 
 

1. 
 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes  
vom 30.01.2019.  
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

2. 
 

Der Vorentwurf der 2 . Änderung des Flächennutzungsplanes hat in der Zeit vom 08.04.2019 bis zum 10.05.2019           
im Amt Klützer Winkel zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt  
„ Der Klützer Winkel “ am 27.03.2019 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Zusätzlich erfolgte die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes Klützer Winkel unter der Internetadresse 
https://www.kluetzer-winkel.de/bekanntmachungen/index.php 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

3. 
 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 09.04.2019 gemäß § 4 Abs. 1 zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

4. 
 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist gemäß § 17 Landesplanungsgesetz (LPIG) mit Schreiben  
vom 09.04.2019 beteiligt worden. 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

5. 
 

Die Gemeindevertretung hat am                              den Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Begründung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

6. 
 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom                              gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

7. 
 

Der Entwurf der 2 . Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung mit Umweltbericht haben in der Zeit  
vom                              bis zum                              während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen.  
Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, welche Arten umweltbezogener Informationen und Stellungnahmen 
verfügbar sind , dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerechte 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben 
können, am                            durch Veröffentlichung im Amtsblatt „ Der Klützer Winkel “ ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Zusätzlich erfolgte die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes Klützer Winkel unter der Internetadresse 
https://www.kluetzer-winkel.de/bekanntmachungen/index.php 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

8. 
 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am                              geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

9. 
 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am                              von der Gemeindevertretung beschlossen.  
Die Begründung zur 2 . Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung  
vom                              gebilligt. 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

10. 
 

Die Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Verfügung der Landrätin des Landkreises 
Nordwestmecklenburg vom                              AZ:                                            erteilt. 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

11. 
 

Die Nebenbestimmungen wurden erfüllt. Die Hinweise wurden beachtet. 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

12. 
 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt.  
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

13. 
 

Die Erteilung der Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft  zu erhalten ist, sind 
durch Veröffentlichung im Amtsblatt „ Der Klützer Winkel “ am                               ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Zusätzlich erfolgte die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes Klützer Winkel unter der Internetadresse 
https://www.kluetzer-winkel.de/bekanntmachungen/index.php 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen worden. 
Mit der Bekanntmachung der Genehmigung wird die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Zierow, den                                                                                                                                     Der Bürgermeister 
 

 

Gemeinde Zierow 
 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

   Entwurf                                            Stand: 23.10.2019 
 

 

Strand Zierow
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Planzeichenerklärung 
 

Es gelten die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786),  
die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts nach  
der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58) und das BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), alle in den zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung gültigen Fassungen. 
 
Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen 
 
I. Darstellungen 
 
 Art der baulichen Nutzung § 5 (2) Nr. 1 BauGB,  
  §§ 1 bis 11 BauNVO 
 
 Sonstiges Sondergebiet § 11 BauNVO  
 Zweckbestimmung: Tourismus 

 
 Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege § 5 (2) Nr. 10 
 und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und (4) BauGB 

 
 Bereich der 2. Änderung 
 
 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes

2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow 

- im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 13 " Zierow Strand " 
M 1: 5000

Planausschnitt aus dem wirksamen FNP
- vor der 2. Änderung -
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Übersichtsplan

H/B = 350 / 820 (0.29m²)

 Plangebiet der 
2. Änderung Plangebiet der 2. Änderung

 des Flächennutzungsplanes 

3 von 35 in Zusammenstellung



- im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 13
" Zierow Strand "
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Eggerstorf

Zierow

Entwurf                                                                 Stand: 23.10.2019

Begründung
zur 2. Änderung

des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Zierow

 Übersichtsplan 

Plangebiet der 2.Änderung
 des Flächennutzungsplanes 
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Grundlagen der Planung: 
Folgende Gesetze bilden die Grundlage für die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Zierow: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
  03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen zum  
  Zeitpunkt der Beschlussfassung   
 
- die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -    
  BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
  einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung   
 
- die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts  
  (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)  
  einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung   

 
Der Bereich der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow befindet 
sich in der Gemarkung Zierow, Flur 1. 
Er umfasst eine Fläche von ca. 6 ha und wird wie folgt begrenzt: 
Im Norden:   durch die Ostseeküste  
Im Nordosten:    durch den Campingplatz 
Im Südosten:   durch Flächen für die Landwirtschaft 
Im Süden:   durch die Bebauung an der Strandstraße 
Im Westen:   durch Grünflächen 
 
Der Änderungsbereich betrifft den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen B-Plan 
Nr. 13 „Zierow Strand“.   
 
Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Zierow Strand“ wird der Flächennut-
zungsplan der Gemeinde geändert (2. Änderung).  
  
Anlass und Ziel der Planung 
 
Aufgrund der besonderen Eignung für Tourismus und Erholung wurde die Gemeinde Zierow 
im Landesraumentwicklungsprogramm Westmecklenburg als Vorbehaltsgebiet Tourismus 
ausgewiesen. Gemäß Programmsatz soll in den Vorbehaltsgebieten Tourismus der 
Sicherung der Funktion für Tourismus und Erholung besonderes Gewicht beigemessen 
werden. 
 
Entsprechend dem Landesraumentwicklungsprogramm wurde die Gemeinde Zierow im 
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP Westmecklenburg 2011) 
differenziert als Tourismusschwerpunktraum festgelegt. 
In den Tourismusschwerpunkträumen soll der Tourismus in besonderem Maße als 
Wirtschaftsfaktor entwickelt werden. Die touristischen Angebote sollen, abgestimmt auf die 
touristische Infrastruktur, gesichert, bedarfsgerecht erweitert und qualitativ verbessert 
werden. 
 
Die Anerkennung des Ortes Zierow als „staatlich anerkannter Erholungsort“ verpflichtet die 
Gemeinde in besonderem Maße, die mit dem Prädikat verbundenen Qualitätsstandards der 
touristischen Infrastruktur zu sichern und zu verbessern.    
Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gemeinde Zierow für den Teil des Gemeinde-
gebietes mit besonderer Bedeutung für den Tourismus, den Bereich des Badestrandes, 
einen Bebauungsplan aufzustellen. 
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Planungsziel ist, den Bebauungsplan als zentrales Steuerungsmittel der Gemeinde für eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung einzusetzen und um gegen Missstände oder 
Fehlentwicklungen, die bereits eingetreten sind oder in naher Zukunft drohen einzutreten, 
planerisch einschreiten zu können. Die Sicherung der Zweckbestimmung des Plangebietes 
für den Tourismus- und die Freizeitwirtschaft sollen dabei besondere Berücksichtigung 
finden. 
Begründung: 
Neben dem städtebaulichen Erfordernis spielt für die Gemeinde auch die geordnete 
touristische Entwicklung bei der Aufstellung des B-Planes eine große Rolle. Im 
Geltungsbereich befinden sich neben dem Strandparkplatz, dem Strandaufgang der DLRG-
Wasserwacht, dem Spielplatz und den Sanitäranlagen weitere wichtige touristische 
Einrichtungen und Freiflächen. Von dem unmittelbar angrenzenden Campingplatz und den 
umliegenden Ferienhausgebieten geht ein hoher Nutzungsdruck auf die öffentlichen Flächen 
im Geltungsbereich aus.  
Mit dem B-Plan möchte die Gemeinde Funktionsbereiche des fließenden und ruhenden 
Verkehrs ordnen, vorhandenen Bestand sichern sowie Freiflächen für eine nachhaltige 
touristische Nutzung entwickeln. 
 
Die Gemeinde Zierow verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan.  
In ihm wird der bebaute Standbereich als Sonderbaufläche Tourismus dargestellt.  
Entsprechend der Bedeutung des Bereiches werden im wirksamen Flächennutzungsplan  
entsprechende Flächen für den ruhenden Verkehr ausgewiesen, wobei nur die östlich der  
Strandstraße ausgewiesene Fläche im Bebauungsplan als öffentliche Parkfläche festgesetzt  
wird und die westliche Fläche in zentraler Strandlage für eine touristische Entwicklung  
überplant wird. 
 
Dem Entwicklungsgebot städtebaulicher Planungen Rechnung tragend, sind  
Bebauungspläne und deren Änderungen aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Deshalb beschließt die Gemeindevertretung, den wirksamen Flächennutzungsplan mit der  
Zielstellung zu ändern, den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 angesichts der  
bestehenden Nutzungsmischung, in der auch die Wohnnutzung untergeordnet zulässig sein  
soll, großflächig als sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Tourismus“  
nach § 11 BauNVO auszuweisen.  
 
Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des  
Bebauungsplanes Nr. 13 „Zierow Strand“. 
 
Mit der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow werden auch die 
landschaftspflegerischen Belange berücksichtigt. Da das Gebiet des B-Planes Nr. 13 „Zierow 
Strand“ mit dem der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Zusammenhang steht, 
kann die Umweltprüfung zum B-Plan auch für die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
herangezogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gebilligt durch Beschluss der GV am:  
ausgefertigt am:        Der Bürgermeister   
 
Anlagen 
- Umweltprüfung 

6 von 35 in Zusammenstellung



Seite 1 

 

 

Gemeinde Zierow 

 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes    
 
 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 

Von folgenden Trägern öffentlicher Belange gingen keine Stellungnahmen ein: 

04 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

05 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern 

07 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg- Vorpommern 

08 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V 

13 Telekom 

14 Gasversorgung Wismar Land GmbH 

15 Primagas 
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2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 
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Der Hinweis wird berücksichtigt. Da die Fläche nicht der touristischen Entwicklung 
dient, wird sie aus dem Geltungsbereich der 2. Änderung des FNP herausgenommen. 
Damit gelten weiter die Darstellungen des Ursprungsplanes. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet – Die Überplanung der seeseitigen Wasserflächen erfolgt in 
Abstimmung mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Zur Wahrung der 
Belange der WSV ist für die Errichtung des Seesteges eine strom- und schifffahrts-
polizeiliche Genehmigung notwendig. Geplant ist, die erforderliche Inkommunalisierung 
der hierfür in Anspruch genommenen Wasserflächen im Rahmen des eingeleiteten 
Verfahrens zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse (Flurneuordnungsverfahren) 
durchzuführen.  
 
Da eine Umsetzung des Entwicklungszieles „Parkplatz“ nicht mehr beabsichtigt ist, 
wird zur Klarstellung die Fläche in den Änderungsbereich einbezogen und als Fläche 
im Außenbereich zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft.  
 
Der Hinweis wird beachtet und auf “… alle in den zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung gültigen Fassungen“ umgestellt.  
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Da es sich bei der 2. Änderung des FNP um eine reine Bestandsüberplanung handelt, 
besteht kein Anlass für eine Alternativenprüfung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet, eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik 
erfolgt in den separaten Unterlagen zur Natura2000-Prüfung. 
 

11 von 35 in Zusammenstellung



2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 6 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet, eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik 
erfolgt in den separaten Unterlagen zur Natura2000-Prüfung. 
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Der Hinweis wird beachtet, es erfolgen aktuelle land- und seeseitige Erfassungen des 
Plangebietes. 
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Der Hinweis wird beachtet, die HZE MV 2018 wird angewendet. 
 
 
Das Plangebiet soll gänzlich neu geordnet werden. Die Neuordnung dient einer klareren 
Besucherlenkung und Einteilung des Plangebiets in Funktionsbereiche. Diese Neuordnung aller 
im Plangebiet bereits vorhandenen Nutzungen macht nur Sinn, wenn der aktuelle 
Besucherparkplatz aus dem strandnahen Bereich verlegt wird und an dessen Stelle – innerhalb 
des Plangebietes von Gästen am höchsten frequentierten Eingangsbereich – ein 
Restaurationsbetrieb und eine kleine Bühne treten. Die Fläche ist durch den Parkplatz in 
erheblichem Maße vorbelastet, so dass durch die Neuordnung der Eingriff minimiert werden 
kann und überdies Beeinträchtigungen der Natura2000-Gebietskulisse ausgeschlossen sind. 
Dieser Umstand ist nur dann gegeben, wenn die Neuordnung von Gastronomie, Parkplatz und 
Bühne wie vorgesehen umgesetzt wird. Die hier funktionsbedingt vorhandene Situation ist 
besonders und auf den Einzelfall des Strandes Zierow beschränkt, so dass die Ausnahme-
regelung nach § 29 Abs. 3 Nr. 4 NatSchAG MV gerechtfertigt ist. 
Angesichts der besonderen Situation vor Ort besteht die dringende Notwendigkeit der 
Neuordnung der Funktionen am Strand. Die entsprechend lokalisierten neuen Anlagen sind allein 
auf die im B-Plan festgesetzten Flächen beschränkt – deren Anlage außerhalb der 
Gewässerschutzstreifen macht angesichts der vorhandenen, intensiven Strandnutzung keinen 
Sinn. 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet, die entsprechenden Bäume im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung zur Erhaltung festgesetzt. In den Baumbestand wird nicht eingegriffen. 
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Der Empfehlung, auf den Seesteg inklusive Rettungsturm zu verzichten, wird nicht 
gefolgt.  
BEGRÜNDUNG 
Der geplante Seesteg dient vorrangig der Aufnahme eines seeseitigen Rettungsturms, 
respektive der Gefahrenabwehr im Sinne der Lebensrettung in einem langjährig 
intensiv genutzten Flachwasserbereich, dessen ökologische Wertigkeit an betreffender 
Stelle entgegen der generalisierten Darstellungen des GLRP WM nutzungsbedingt 
erheblich eingeschränkt ist. Ökologisch wertvollere, weil störungsärmere Flach-
wasserbereiche bleiben durch diese Maßnahme unberührt. Dies wird in den 
naturschutzfachlichen Unterlagen ausführlich begründet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet, es wird ein Fachbeitrag Artenschutz erstellt. 
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keine Bedenken 
Die Anregungen und Hinweise aus der Stellungnahme zur parallel verlaufenden 
verbindlichen Bauleitplanung wurden im Rahmen des B-Planverfahrens berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine abfallrechtlichen Bedenken 
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keine Bedenken 
Die Anregungen und Hinweise aus der Stellungnahme zur parallel verlaufenden 
verbindlichen Bauleitplanung wurden im Rahmen des B-Planverfahrens berücksichtigt. 
Die Auseinandersetzung mit dem Schutzgut Boden erfolgt im Umweltbericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise aus der Stellungnahme zur parallel verlaufenden 
verbindlichen Bauleitplanung wurden im Rahmen des B-Planverfahrens berücksichtigt: 
Die planungsrechtlichen Auswirkungen der aufgeführten Konfliktpotentiale wurden im 
Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung geprüft. Im Ergebnis der Prüfung wurde 
festgestellt, dass unter der Voraussetzung der Einhaltung von Ruhezeiten tagsüber und 
der Nachtruhe sowie der Begrenzung der Schallleistung und der Häufigkeit der 
lärmrelevanter Veranstaltungen alle geplanten Nutzungen ohne Überschreitungen 
zulässiger Richtwerte möglich sind. 
 
 
 
keine Einwände 
 
 
keine Einwände 
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Durch die Festsetzung des Parkplatzes am Strand kommt es zum Entzug von ca. 8.000 
m² landwirtschaftlicher Nutzfläche. Der Kompensationsbedarf und notwendige 
Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen der Umweltprüfung ermittelt und werden 
Bestandteil der Entwurfsfassung des Bebauungsplanes. 
 
Der betroffene Landwirt wird rechtzeitig über geplante Baumaßnahmen informiert, um 
entsprechende Vorkehrungen treffen zu können. 
 

18 von 35 in Zusammenstellung



2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 13 

02
 

St
aa

tli
ch

es
 A

m
t f

ür
 L

an
dw

irt
sc

ha
ft 

un
d 

U
m

w
el

t W
es

tm
ec

kl
en

bu
rg

 

 

 
 
 
 
Keine Bedenken und Anregungen 
Der Hinweis auf das Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse 
(Flurneuordnungsverfahren) wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet, eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik 
erfolgt in den separaten Unterlagen zur Natura2000-Prüfung. 
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keine Bedenken gegen die beantragte Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Die Hinweise aus den Stellungnahmen zu den B-Plänen Nr. 13 und 14 wurden in die 
Planungen der entsprechenden B-Pläne übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet und sind Bestandteil der Begründung zum Bebauungs-
plan. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Unter Berücksichtigung der gegebenen Hinweise zur Eigenbedarfsregel in den Gemeinden des 
SUR Wismar hat die Gemeinde eine Kapazitätsanalyse vorgenommen und regelt die 
Dauerwohnnutzung in den SO 1- 3 Gebieten im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wie 
folgt: 
Die Anzahl der zulässigen Dauerwohnungen in Wohngebäuden wird auf eine beschränkt. 
Hieraus ergibt sich folgende Bilanz: 
Laut Statistik sind 13 Einwohner mit Dauerwohnsitz in 6 WE in den Gebieten SO 2 und SO 3 
gemeldet. Durch die Beschränkung kann maximal 1 Dauerwohnung im  
SO 1 hinzukommen. Das heißt, gegenüber der Bestandsnutzung kann in den SO 1 bis SO 3-
Gebieten maximal eine Dauerwohnung eingerichtet werden. Ein zusätzlicher Neubau ist auf 
Grund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. 
 
 
Eine abschließende Bewertung ist derzeit nicht möglich. Die überarbeitete 
Entwurfsfassung sollte eine abschließende Bewertung des Planvorhabens der  
Gemeinde ermöglichen. 
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Zustimmung, da keine direkte Betroffenheit 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
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keine Bedenken 
 
Die Hinweise wurden entsprechend im Rahmen der B-Planverfahren berücksichtigt und 
beachtet. 
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keine Bedenken 
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keine Bedenken 
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Nachbargemeinden 
 

Von den 3 Nachbargemeinden  

1. Hansestadt Wismar  - Zustimmung 
2. Gemeinde Hohenkirchen - keine Stellungnahme eingegangen   
3. Gemeinde Gägelow  - Zustimmung 
     
   

haben zum Zeitpunkt der Prüfung zwei Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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Die Hansestadt Wismar stimmt der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Zierow zu. 
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keine Bedenken 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 08.04.2019 – 10.05.2019 
 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von keinem Bürger Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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